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Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Ortsgemeinde OhmbachBebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage Ohmbach"

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Ortsgemeinde Ohmbach hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ die Aufstellung des 
Bebauungsplans "Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Ohmbach" in der Ortsgemeinde Ohmbach beschlossen 
(§ 2 Abs.1 BauGB). 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ durch 
Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ortsüblich 
bekannt gemacht.

Ohmbach, den

..........................................
Der Ortsbürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplans "Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Ohmbach" wurde in der öffentlichen Sitzung am 
__.__.____ vom Rat der Ortsgemeinde Ohmbach als 
Satzung beschlossen. 

Die Begründung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Bekanntmachung

Der Beschluss des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden 
kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu erhalten 
ist, wurden am ___.___._____ im amtlichen Bekannt- 
machungsblatt der Verbandsgemeinde Oberes Glantal 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Ohmbach, den

..........................................
Der Ortsbürgermeister

Ausfertigung

Die Satzung des Bebauungsplans 
"Freiflächen-Photovoltaikanlage Ohmbach" wird 
hiermit ausgefertigt.

Ohmbach, den

..........................................
Der Ortsbürgermeister

Beteiligungsverfahren

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde 
vom __.__.____ bis __.__.____ durchgeführt (§ 3 Abs. 
1 BauGB).

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ frühzeitig von der Planung 
unterrichtet (§ 4 Abs.1 BauGB).

Der Rat der Ortsgemeinde Ohmbach hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf des 
Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und zur 
Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit der 
Begründung in der Zeit vom  __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ während der Dienststunden 
öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, wurden am __.__.____ durch 
Veröffentlichung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt 
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ortsüblich 
bekannt gemacht. Hierbei wurde darauf hingewiesen, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben 
können.

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Der Rat der Ortsgemeinde Ohmbach hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am __.__.____ die abgegebenen 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange geprüft. 

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom __.__.____ 
mitgeteilt (§ 4 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

Sonstige Sondergebiete,
hier: Solarpark, Photovoltaikfreiflächenanlage
(§ 11 BauNVO)  

SO
SOLAR

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO )

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft

M1 - M4

Höhe Photovoltaikgestelle über Geländeoberfläche 
als MindestmaßHÖHE 1: 0,6 m

Höhe Photovoltaikgestelle über Geländeoberfläche 
als HöchstmaßHÖHE 2: 4,5 m

Farblich ergänzende Darstellung für 
Flächen zum Anpflanzen und Erhalt

SO
SOLAR

---
HÖHE 2

4,5 m

HÖHE 1

0,6 m
Art der 

baulichen Nutzung

--- Höchstmaß
Gestelle

Mindestmaß
Gestelle

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen

Maßnahmen zum 
Anpflanzen

P1

Flächen für Massnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

4. Flächen für Nebenanlagen  (§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind im gesamten Sondergebiet innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. Hierzu gehören die Zuwegungen, die zu verlegenden Versorgungsleitungen, 
Kabel, Wechselrichter, Trafostation, Batteriecontainer / Batteriespeicher, Ersatzteillager sowie die Zaunanlage.

5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
siehe Planzeichnung

M1: Entwicklung von Extensivwiesen 
Die Flächen unter und zwischen den Modulen im Sondergebiet sind als Extensivgrünland zu entwickeln. 
Ausgenommen sind Fundamente des Zauns, Tore, Trafo, WR, Zisternen etc. Die Entwicklung als 
Extensivgrünland hat durch Mahdgutübertragung aus in der Nähe befindlichen „mageren Flachlandmähwiesen 
(6510)" in gutem bis hervorragendem Zustand zu erfolgen. Alternativ kann auf zertifiziertes Regio-Saatgut mit 
der regionalen Herkunft „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ (Ursprungsgebiet 9) z.B. 
Frischwiese/Fettwiese mit mindestens 30% Blumenanteil zurückgegriffen werden. Um eine schnelle 
Begrünung der Fläche vor dem Baubeginn sowie im ersten Betriebsjahr sicherzustellen, ist eine Beimischung 
von Getreide (z.B. Roggen oder Roggentrespe) zulässig; dabei sollte der Anteil des Regio-Saatgutes im 
Vergleich zu dem Getreide (z.B. Roggen oder Roggentrespe) überwiegen.

Das Grünland unter und zwischen den Modulen im Plangebiet ist extensiv zu bewirtschaften. Es ist eine 
Mähnutzung (soweit unter den Modulen technisch möglich), alternativ aber auch eine extensive Beweidung 
zulässig. Im Falle einer Mähnutzung ist eine 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr vorgegeben. Dabei darf der erste 
Mahd-Termin nicht vor dem 15. Juni, der zweite Mahdtermin nicht vor dem 15. August liegen. Werden die 
Module oder andere wichtige Anlagenkomponenten vor dem genannten Mähtermin durch Aufwuchs 
beschattet oder zugewachsen, so können die direkt betroffenen Bereiche auch ein drittes Mal im Jahr und vor 
dem 15. Juni ausgemäht werden. 
Eine Mulchmahd ist zulässig.

Einer Entwicklung von Dominanzbeständen und einer Ausbreitung von annuellen Unkräutern kann 
bedarfsweise durch Schröpfschnitte entgegengewirkt werden. 
Jegliche Düngung oder sonstige Melioration der Fläche ist untersagt. Ebenfalls untersagt ist der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln. 

M2: Versickerungsfähige Herstellung von Erschließungswegen und -flächen 
Anzulegende Erschließungswege (abgesehen vom unmittelbaren Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz), 
Bedarfsstellplätze oder Wendemöglichkeiten sind aus Gründen der Grundwassererneuerung gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB wasserdurchlässig zu befestigen. 

M3: Barrierefreie Gestaltung der Einfriedung 
Einzäunungen des Sondergebietes sind so zu gestalten, dass sie keine Barriere für Klein- und Mittelsäuger 
darstellen. Auf Sockelmauern ist daher zu verzichten. Die Zaununterkante muss in einem Abstand von 
mindestens durchschnittlich 15 cm über dem Gelände eingebaut werden. 

M4: Totholz- und Steinhaufen
Innerhalb und außerhalb der Umzäunung der PV-Anlage sind insgesamt 3 Totholz- und/oder Steinhaufen zur 
Strukturanreicherung anzulegen.

Für alle Maßnahmen gilt:
Die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
sind innerhalb eines Jahres nach Errichtung der Photovoltaikanlage umzusetzen und für die Dauer der 
Betriebszeit der Anlage fachgerecht zu pflegen und fortzuführen.

6. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
siehe Planzeichnung

P1: Anpflanzen von Feldgehölzen
Innerhalb der mit P1 gekennzeichneten Fläche sind Gehölze mit einer zweireihigen Anpflanzung von 
heimischen, standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen. Ein Rückschnitt im mehrjährigen Turnus des zu den 
Modulen liegenden Randbereichs der Feldgehölze ist zulässig.
Für alle Pflanzungen sind einheimische und standortgerechte Gehölze zu verwenden. 
Die nachfolgende Pflanzliste stellt eine beispielhafte Auswahl geeigneter einheimischer und standortgerechter 
Gehölze dar:

Pflanzliste Sträucher (Beispiele)
Berberitze (Berberis vulgaris)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Zweigriffliger Weißsdorn (Crataegus laevigata)
Eingriffliger Weißsdorn (Crataegus monogyna)
Pfaffenhüutchen (Euonymus europaeus)
Faulbaum (Frangula alnus)
Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Schlehe (Prunus spinosa)
Kreuzdorn (Rhamnus catharicus)
Hundsrose (Rosa canina)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

Pflanzqualität
Zur schnelleren Wirksamkeit der Ausgleichspflanzungen im Sinne einer besseren Einbindung des 
Planungsraumes ins Landschaftsbild werden folgende Mindestqualitätsstandards an die Pflanzungen gestellt:
Sträucher: 2 Tr; ab 60 cm
Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

Als Art der baulichen Nutzung wird für das Plangebiet gemäß § 11 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet (SO) 
"Photovoltaikanlagen" mit der Zweckbestimmung "Photovoltaikanlage" festgesetzt.

1.1 Sonstiges Sondergebiet  "SO Solar" (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
Zweckbestimmung: Solarpark, Photovoltaikfreiflächenanlage
Zulässig sind :
- die Errichtung von freistehenden, aufgeständerten, Photovoltaikanlagen (Modultische, Unterkonstruktion 

und Solarmodule). Die Modultische sind ohne flächige Fundamente, mittels Stahlprofilen in den Boden zu 
rammen oder zu schrauben. Wenn der Boden ein Rammen unmöglich macht, sind auch flächige 
Fundamente zulässig.

- die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen sowie Nebenanlagen (z.B. Trafos, Wechselrichter, 
Übergabestation, Batteriecontainer / Batteriespeicher, jeweils inklusive Verkabelungen, Ersatzteillager), 
die für den Betrieb von Photovoltaikanlagen erforderlich sind.

- Zaunanlagen mit Toren. Ein Übersteigschutz an den Zaunanlagen ist zulässig.
- Kameramasten zur Überwachung der Anlage
- Zufahrten, Fahrwege, Baustraßen, Wartungsflächen, Lager- und Montageflächen. Die internen Fahrwege, 

Baustraßen, Wartungsflächen, Lager- und Montageflächen sind in wasserdurchlässiger Weise, z.B. mit 
Schotter, zu befestigen. Die unmittelbaren Zufahrten an das Straßennetz dürfen auch in versiegelter 
Form ausgeführt werden.

- Verkabelungen
- Löschwasserzisternen

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO)
siehe Nutzungsschablone
Das Maß der baulichen Nutzung wird im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans bestimmt durch die 
Festsetzung von:

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO), 
siehe Nutzungsschablone

Die Höhe baulicher Anlagen für die nachfolgenden Festsetzungen orientiert sich am festgelegten unteren 
Bezugspunkt. 
Hinweis: Der Bezugspunkt wird im weiteren Verfahren ergänzt.  
Fällt das Gelände, so ist die maximale Gesamthöhe auf das Maß des natürlichen Gefälles anzupassen. Steigt das 
Gelände, so ist die maximale Gesamthöhe auf das Maß der natürlichen Steigung anzupassen.

Die minimale und maximale Höhe der baulichen Anlagen (hier: Modultische der Photovoltaikfreiflächenanlage) 
innerhalb des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt:
- Modultische der Photovoltaikfreiflächenanlage:

Höhe 1: Höhe Photovoltaik-Gestelle über Geländeoberfläche als Mindestmaß: 0,6 m
Höhe 2: Höhe Photovoltaik-Gestelle über Geländeoberfläche als Höchstmaß: 4,5 m

- Nebenanlagen, wie Wechselrichter, Trafoanlage, Batteriecontainer/Batteriespeicher und Ersatzteillager: 4,5 m. 
Dabei dürfen untergeordnete Bauteile, wie Antennen- oder Lüfteranlagen diese Höhe um bis zu 1,0 m 
überschreiten.

- Kameramasten: 9,0 m
- Zaunanlage: 2,5 m

Geringfügige Überschreitungen bis zu 50 cm aufgrund bauteilbedingter Breiten und Tiefen der baulichen Anlagen 
zur waagerechten Ausrichtung der baulichen Anlagen sind zulässig.

2.2 Maximal zulässige Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 19 BauNVO)

Es wird eine maximal zulässige Grundfläche (versiegelte Fläche) von 3% der Gesamtfläche des Solarparks für die 
Errichtung der Rammpfosten, Zaunpfosten, der Wechselrichter und Batteriespeicher sowie weiterer Nebenanlagen 
im SO-Solar festgesetzt. Die unversiegelten Flächen sind als Grünland anzulegen.

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)
siehe Planzeichnung
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen im vorliegenden Bebauungsplan durch die 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt, die dem Plan zu entnehmen sind. Die Errichtung der Solarmodule ist 
ausschließlich innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Eine bauteilbedingte geringfügige Überschreitung der Baugrenzen um bis zu 50cm ist zulässig, soweit die 
dargestellten Bauverbotszonen dem nicht entgegenstehen.

Bund:

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl.2023 I Nr. 88).

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
- PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) Artikel 1 Gesetz 
vom 29. Juli 2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240).

Land:

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. 
November 1998 letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 
403).

Landesplanungsgesetz Rheinland - Pfalz (LPlG) in der 
Fassung vom 10.04.2003 (GVBl 2003, S.41) zuletzt 
geändert durch § 54 des Gesetzes vom 06.10.2015 
(GVBl. S. 283, 295).

Landeswassergesetz (LWG) Vom 14. Juli 2015 letzte 
berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch § 42 
des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118).

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994,153), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 
(GVBI. S. 133)

Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) in 
der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBl. 2015, 283), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
26.06.2020 (GVBl. S. 287)

Landeswaldgesetz vom 30.11.2000 (GVBl 2000,S. 504) 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27.03.2020 
(GVBl. S. 98).

Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung vom 1. 
August 1977 zuletzt geändert durch § 84 des Gesetzes 
vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413).

Teil B: Textteil

Gesetzliche Grundlagen

Festsetzungen
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

Hinweise

Oberflächenwasser
Das Oberflächenwasser ist vor Ort zwischen den Modultischen über die belebte Bodenzone zu versickern. Dabei sind 
Erosionen durch abfließendes Oberflächenwasser z.B. durch flächendeckende Begrünung zu verhindern.

Rodungs- und Rückschnittarbeiten
Entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG sind erforderliche Rodungs- und Rückschnittarbeiten im Zeitraum zwischen dem 01. 
Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres durchzuführen.

Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB)
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen 
der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen. Hierbei sind die Bestimmungen der DIN18320 zu beachten. Ebenso zu beachten ist die DIN 19639 Bodenschutz 
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben.

Mindesthöhe
(Höhe 1)

Maximale 
Gesamthöhe
(Höhe 2)

Photovoltaik-Elemente

Geplante
Geländeoberfläche0,

6 
m 4,

5 
m

7. Baurecht auf Zeit (§ 9 Abs. 2 BauGB) 
Die im Bebauungsplan festgesetzte Nutzung ist bis zu dem Zeitpunkt zulässig, an dem die PV-Anlage, nach 
Fertigstellung und Inbetriebnahme, für einen Zeitraum von mehr als 24 Monaten nicht betrieben wurde. Der 
Zeitpunkt der Außerbetriebnahme ist der Kommune vor Ablauf dieser Frist anzuzeigen. Eine 
Rückbauverpflichtung entsteht ab dem Zeitpunkt einer Unzulässigkeit der Nutzung. Nach diesem Zeitpunkt 
sind alle im Geltungsbereich errichteten baulichen und sonstigen oberirdischen Anlagen einschließlich ihrer 
Gründung innerhalb eines Jahres vollständig zurückzubauen. Nach Rückbau der PV-Anlage wird die Fläche des 
Planungsgebietes wieder als Fläche für Landwirtschaft festgesetzt.

8. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeichnung zu 
entnehmen.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten. 
(Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 
2021 (BGBl. I S. 306).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) in der neuen Fassung vom 9. Juli 2021 (BGBl. 
I S. 2598, 2716).

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23. 
März 1978 (GVBl. 1978,159), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543).

Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBodSchG) 
vom 25. Juli 2005 (GVBl. 2005,302), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 
287).

Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 
15. Juli 1970 (GVBl. 1970,198), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209).
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